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RS OGH 2003/4/28 7Ob82/03i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.2003

Norm

AWB 1/97 Art6 Abs2

Rechtssatz

Unter "nicht benützte und nicht beaufsichtigte Baulichkeiten" in Art 6 Abs 2 AWB ist nicht bloß das (Gesamt-)Gebäude

(also Haus), sondern auch die einzelnen darin befindlichen Wohnungen zu verstehen.
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